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Gemeinde Blankenfelde-Mahlow     BSV-Nr.: GV 23/2023 
Gemeindevertretung       
         Erstellungsdatum: 26.04.2023  
         Fachamt: Hauptamt 
 
 

- öffentliche - 
 

BESCHLUSSVORLAGE 
für die Gemeindevertretung  

 

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
 
 

 

TOP 
 

 

Aufstellung der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2023 
 

 
Beratungsfolge 
 

Datum Gremium Ergebnis 
 

25.05.2023 Gemeindevertretung der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Beschlussfassung 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung stellt die Vorschlagliste für die Schöffenwahl 2023 auf.  
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Kostenträger:    Kostenträgerbezeichnung:   
Kostenstelle:    Kostenstellenbezeichnung: 
Investitionsnummer:   Investitionsbezeichnung: 
 

Haushaltsjahr: 2023 2024 2025 2026 
 

Auszahlungen/Aufwendungen:     

Einzahlungen/Erträge:     

Abschreibung:     

Folgekosten:     

 
Begründung 
 
Die rechtlichen Grundlagen für die Aufstellung der Vorschlaglisten durch die Gemeinden ergeben 
sich aus den §§ 31 ff Gerichtsverfassungsgesetz (GVG). 
 
Hier ist in § 36 GVG geregelt, dass die Gemeinde in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für 
Schöffen aufstellt. Für die Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich.  
 
Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer 
Stellung angemessen berücksichtigen. Sie muss Vornamen, Familiennamen, den ggf. 
abweichenden Geburtsnamen, Geburtsjahr, Wohnort einschließlich Postleitzahl, bei häufig 
vorkommenden Namen den Ortsteil und den Beruf der vorgeschlagenen Personen enthalten. 
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In die Vorschlagslisten des Bezirks des Amtsgerichts sind mindestens doppelt so viele Personen 
aufzunehmen, wie als erforderliche Zahl von Haupt- und Hilfsschöffen nach § 43 bestimmt sind. 
Für die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow sind dieser Regelung entsprechend mindestens 18 
Personen aufzunehmen.  
 
Folgende Voraussetzung müssen die Bewerber entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 
erfüllen:  
 
Das Amt eines Schöffen kann nur von Deutschen versehen werden (§ 31 GVG) 

Gemäß § 32 GVG sind unfähig zu dem Amt eines Schöffen:  
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten 
verurteilt sind; 
2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

 Außerdem sollen gemäß § 33 GVG zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden:  
1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben würden; 
2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der 
Amtsperiode vollenden würden; 
3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen; 
4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind; 
5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt nicht 
geeignet sind; 
6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 
 

Gemäß § 34 GVG sollen zu dem Amt eines Schöffen ferner nicht berufen werden:  
1. der Bundespräsident; 
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden 
können; 
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 
5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des 
Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer; 
6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß 
zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind. 
 
Alle auf der Vorschlagliste aufgeführten Personen haben sich beworben, um auf die Vorschlagliste 
aufgenommen zu werden und sind mit der Eintragung also einverstanden. Das Vorliegen der 
erforderlichen Voraussetzung wurde für die Personen auf der vorliegenden Vorschlagliste 
überprüft. Die auf der Vorschlagliste aufgeführten Personen erfüllen alle oben genannten 
Voraussetzung, um als Schöffe vorgeschlagen zu werden. 
 
Mitzeichnungen 
 

Hauptamt    

    
Kämmerei    

    
    Kommunalservice    

    
Gemeindeplanungsamt    

   Bürgermeister 

 


